
Staatliches Vertragsgericht der DDR 936

chen wissenschaftlichen Vorlaufes 
verantwortlich. Der XI. Parteitag 
der SED orientierte die SPK insbe
sondere auf die weitere Qualifizie
rung der zentralen staatlichen Pla
nung und Bilanzierung, auf die en
gere Verbindung von Planung und 
wirtschaftlicher Rechnungsführung 
einschließlich der Eigenerwirt
schaftung der Mittel für die inten
siv erweiterte Reproduktion, auf 
die Stärkung der volkswirtschaftli
chen Verantwortung der Kombi
nate sowie auf den Ausbau eines 
rechnergestützten Bilanzsy
stems.

Staatliches Vertragsgericht 
der DDR: dem Ministerrat der 
DDR unterstelltes zentrales staatli
ches Organ, das die Einhaltung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit und 
der Staatsdisziplin, insbesondere 
der staatlichen Pläne, bei der An
wendung des —» Vertragssystems si
chert. Das S. V. entscheidet im 
Schiedsverfahren Streitfälle bei der 
Gestaltung und Erfüllung von 
Wirtschaftsverträgen und aus ver
mögensrechtlichen Beziehungen 
zwischen Kombinaten, Betrieben, 
sozialistischen Genossenschaften, 
staatlichen Organen und gesell
schaftlichen Organisationen. Füh
ren grobe Verletzungen der Staats
disziplin zu erheblichen Störungen 
in den Kooperationsbeziehungen, 
können vom S. V. im Kontrollver- 
fahren Wirtschaftssanktionen bis 
zur Höhe von 500000 M verhängt 
werden. Gegen Schiedssprüche der 
Bezirksvertragsgerichte kann Ein
spruch beim Vorsitzenden des S. V. 
eingelegt werden, der die Nachprü
fung der Entscheidung verfügen 
kann. Das S. V. führt das Register 
der volkseigenen Wirtschaft. Das 
S. V. gliedert sich in das Zentrale 
Vertragsgericht und die Bezirksver- 
tragsgerichte. Es wird von einem 
Vorsitzenden nach dem Prinzip 
der Einzelleitung geleitet, dem 
weisungsgebundene Vertragsrich
ter unterstellt sind.

Staatsangehörigkeit -* Staats
bürgerschaft

Staatsanwaltschaft; vom Gene
ralstaatsanwalt der DDR geleitetes 
zentrales Organ der einheitlichen 
sozialistischen Staatsmacht, dem 
zum Schutze der sozialistischen 
Gesellschafts- und Staatsordnung 
und der Rechte der Bürger die Auf
sicht über die strikte Einhaltung 
der —» sozialistischen Gesetzlichkeit 
übertragen ist. Die S. schützt die 
Bürger vor Gesetzesverletzungen. 
Sie leitet den Kampf gegen —» Straf
taten und sichert, daß Personen, die 
Verbrechen oder Vergehen began
gen haben, vor Gericht zur Verant
wortung gezogen werden (Verf. 
der DDR, Art. 97). Die S. der DDR 
übt ihre Tätigkeit nach den von 
W. I. Lenin für die Aufsichtstätig
keit der sozialistischen S. ausgear
beiteten Prinzipien aus. Danach 
hat sie für eine einheitliche Auffas
sung der Gesetzlichkeit zu sorgen 
und gegen jegliche Verletzungen 
der Gesetzlichkeit vorzugehen, 
von wem sie auch ausgehen mö
gen. Sie hat keine administrativen 
Befugnisse, mischt sich nicht in die 
operative Tätigkeit der Staats- und 
Wirtschaftsorgane ein und beur
teilt Rechtsakte und Handlungen 
nur vom Standpunkt der sozialisti
schen Gesetzlichkeit. Sie wirkt dar
auf hin, daß die Leiter und Leitun
gen ihre Verantwortung für die 
Durchsetzung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit wahrnehmen. Sie ist 
unabhängig von den Organen, über 
deren Tätigkeit sie ihre Aufsicht 
ausübt. In Ermittlungsverfahren, 
die grundsätzlich entweder die Un
tersuchungsorgane der Ministerien 
des Innern und für Staatssicherheit 
oder der Zollverwaltung durchfüh
ren, wacht die S. vor allem darüber, 
daß Straftaten aufgedeckt und auf
geklärt werden, aber kein Unschul
diger in seinen Rechten beschränkt 
wird und alle Ermittlungshandlun
gen der Gesetzlichkeit entspre
chen. Die Staatsanwälte haben die


